
1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung 

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBI. S. 501) in der 
jeweils gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Rastenberg in der Sitzung am 
/fo.ifo.Lcudie folgende 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung beschlossen: 

§1 

Der § 13 Abs. 2 - Entschädigungen wird wie folgt geändert: 

2) Mitglieder des Stadtrates, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben außerdem 
Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalles. Selbständig Tätige erhalten 
eine Pauschalentschädigung von 5,00 € je volle Stunde für den Verdienstausfall, der 
durch Zeitversäumnis in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Mitglieder des 
Stadtrates, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen Mehrpersonenhaushalt von 
mindestens 3 Personen führen (§ 13 Abs. 1 Satz 4 ThürKO), erhalten eine 
Pauschalentschädigung von 5,00 € je volle Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem 
Absatz werden nur auf Antrag sowie für höchstens 8 Stunden und höchstens auch nur 
bis 18:00 Uhr gewährt. 

§2 
Sprachform, Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

(1) Die in dieser 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung verwendeten 
personenbezogenen Bezeichnungen gelten für Frauen, Männer sowie alle weiteren 
Geschlechtsformen. 

S 
(2) Die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 

Bekanntmachung in Kraft. 
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